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Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) 
Ergebnisprotokoll gemäß Art. 17a PfleWoqG 
 
 
Sehr geehrte Frau Keml, sehr geehrter Herr Glonnegger, 
 
in der genannten Einrichtung wurde eine Prüfung durchgeführt.  
 
Geprüfte Einrichtung bzw. Wohnform: Stiftung Attl, Attel 11, 83512 Wasserburg am Inn 
 
 

Regelprüfung ☒ Anlassbezogene Prüfung ☒ 

 
 
Datum der Prüfung: 09.12.2025 
 
Dauer der Prüfung: von 13:15 Uhr bis 18:30 Uhr 
 
 
 
I. Strukturdaten und allgemeine Informationen: 
 
Die Ergebnisse der Prüfung stellen sich im Vergleich zur letzten Prüfung wie folgt dar: 
 

verbessert ☐ unverändert ☐ verschlechtert ☐ 

 
Gegenstand der Überprüfung waren die Wohngruppen Tassilo, Andreas und Stephanus des 
Wohnbereichs Don Bosco. 
 
Die Ergebnisse können nicht in Bezug auf die anderen Überprüfungsergebnisse der Stiftung Attl 
verglichen werden, da andere Wohngruppen in die Überprüfung einbezogen wurden, mit 
Bewohnern, die andere Bedarfe und Unterstützungsnotwendigkeiten haben. 
 
 
 

Verbraucherschutz, FQA, 
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Edeltraud Keller 
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Edeltraud.Keller@lra-rosenheim.de 

 

 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

            612-414-5 09.03.2026 

  



 

 
II. Feststellungen in den geprüften Qualitätsbereichen 
 

1. Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☐ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 
 

2. Qualitätsbereich: Soziale Betreuung 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☐ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 
 

3. Qualitätsbereich: Hauswirtschaftliche Versorgung und Verpflegung 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

4. Qualitätsbereich: Freiheitseinschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

5. Qualitätsbereich: Wohnqualität 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

6. Qualitätsbereich: Qualitäts- und Beschwerdemanagement 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

7. Qualitätsbereich: Umgang mit Arzneimitteln 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☐ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 
 

8. Qualitätsbereich: Hygiene und Infektionsprävention 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 
 

9. Qualitätsbereich: Personal und personelle Mindestanforderungen 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

10. Qualitätsbereich: Mitwirkung und Mitbestimmung 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☐ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 



 

 

11. Qualitätsbereich: Bauliche Mindestanforderungen 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☐ Kein Prüfgegenstand ☒ 

 
 

12. Qualitätsbereich: Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 

13. Qualitätsbereich: Bedarfsplanungen für Menschen mit Behinderung und 
Dokumentation 

 

Mangelfrei ☐ Mangelfeststellung ☒ Kein Prüfgegenstand ☐ 

 
 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder 
Widerspruch einlegen (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erheben (siehe 2.). 
 
1. Wenn Sie Widerspruch einlegen: 
Den Widerspruch müssen Sie einlegen beim 
 

Landratsamt Rosenheim 
in der Wittelsbacherstraße 53, 83022 Rosenheim. 

 
 
2. Wenn Sie unmittelbar Klage erheben: 
Die Klage müssen Sie bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

erheben. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz des Landratsamtes Rosenheim (www.landkreis-rosenheim.de) bzw. der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Keller 

http://www.landkreis-rosenheim.de/
http://www.vgh.bayern.de/

